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und -verarbeitung flur den
Hoch- und Tiefbau
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Anwendungsbereich

1.1 Dieses Kapitel findet Anwendung auf das Betreiben von Maschinen zur
Holzbe- und -verarbeitung fir den Hoch- und Tiefbau.

Hinweis: Neben den Festlegungen dieses Kapitels sowie der Be-
stimmungen der Betriebssicherheitsverordnung sind insbe-
sondere die Unfallverhitungsvorschriften ,Grundsatze der
Pravention* (GUV-V A1) und ,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel* (GUV-V A3, bisher GUV-V A2) zu beachten.

1.2 Dieses Kapitel findet keine Anwendung auf das Betreiben von Maschinen zur
Holzbe- und -verarbeitung fiir alle anderen Bereiche, die nicht mit dem Hoch-
und Tiefbau in Verbindung stehen.

Hinweis: Hierfir gelten die Festlegungen der Betriebssicherheitsver-
ordnung und der Unfallverhitungsvorschriften ,Grundsatze
der Pravention“ (GUV-V A1) und ,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel” (GUV-V A3, bisher GUV-V A2) sowie die in
Anhang 2 aufgeflihrten Regelwerke.

2 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Kapitels werden folgende Begriffe bestimmit:

1. Maschinen zur Holzbe- und -verarbeitung sind Werkzeugmaschinen,
Werkzeugmaschinen-Kombinationen oder Einrichtungen, die zum Teilen,
Spanen, Umformen, Beschichten oder Verbinden von Holz und ahnlichen
Werkstoffen bestimmt sind. Sie werden im folgenden Maschinen ge-
nannt.

2. Werkzeuge sind solche, die in Verbindung mit Maschinen oder deren
Kombinationen zum maschinellen Spanen oder Teilen von Holz und ahn-
lichen Werkstoffen bestimmt sind.

3. Handvorschub ist das Halten und Fihren von
— Werkstlicken
oder
— Werkzeugen oder Handmaschinen

mit der Hand, auch unter Verwendung einer wegschwenk- oder weg-
schiebbaren nicht mit dem Werkzeugantrieb verriegelten Vorschubvor-
richtung oder eines handbetatigten Schiebeschlittens.

4. Mechanischer Vorschub ist das kraftbetriebene Fiihren von Werkstu-
cken oder Werkzeugen. Dabei sind die Werkstlicke gespannt.
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Drehzahlbereich ist der durch die
— Mindestdrehzahl zur Vermeidung erhéhter Rickschlaggefahren
und

— hochstzulassige Drehzahl, mit der das Werkzeug im Hinblick auf seine
Festigkeit betrieben werden darf,

eingegrenzte Bereich.

In dieser GUV-Regel sind die Maschinen zur Holzbe- und -verar-
beitung nach DIN 8800 ,Holzbearbeitungsmaschinen; Technische
Klassifikation* benannt und beziffert.

Zu den Maschinen zéhlen auch die zugehdrigen Hilfseinrichtungen,
z.B. Vorschubapparate, Wendeeinrichtungen, Werkstiickmagazine,
Spanneinrichtungen sowie mit der Maschine fest verbundene Trans-
port- und Hebeeinrichtungen.

Fur Maschinen und Anlagen zur Holzbe- und -verarbeitung kdénnen je
nach Lage des Einzelfalles neben dieser GUV-Regel auch noch an-
dere Vorschriften und allgemein anerkannte Regeln der Technik (z.B.
GUV- bzw. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen) von Be-
deutung sein.

Siehe Schaubild ,,Optimaler Drehzahlbereich fur Fraswerkzeuge auf
Tischfrasmaschinen® in Anhang 1.

MalRnahmen zur Verhitung von Gefahren fur Leben und
Gesundheit bei der Arbeit

Beschaftigungsbeschrénkung

Jugendliche durfen mit dem selbststadndigen Betreiben (Bedienen, Rusten)
und Instandhalten von

Ségemaschinen jeder Art, ausgenommen Dekupier- und Handstichsa-
gemaschinen,

Hobel- und Frasmaschinen jeder Art,

Scheibenschél-, Furnierschal- und Furniermessermaschinen,
Furnierpaketschneidemaschinen,

Hack- und Spaltmaschinen,

Spanschneidemaschinen (Zerspanern)

und

Stockscheren mit mechanischem Antrieb

nicht beschaftigt werden.

Zu den genannten Maschinen zahlen auch Handmaschinen und
mehrstufige Maschinen mit Bearbeitungseinheiten der aufgefiihrten
Maschinenarten.
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3.1.2

3.2

3.3

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5
3.5.1

Abschnitt 3.1.2 gilt nicht fur die Beschéaftigung Jugendlicher Gber 16 Jahre,
soweit

— dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist
und
— ihr Schutz durch einen Aufsicht Fihrenden gewahrleistet ist.
Siehe auch Jugendarbeitsschutzgesetz.

Aufsicht Fihrender ist, wer die Durchfihrung von Arbeiten zu tber-
wachen und fur die arbeitssichere Ausflihrung zu sorgen hat. Er
muss hierfur ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen
sowie weisungsbefugt sein.

Ausbildungsziele sind in Ausbildungsordnungen oder Rahmenlehr-
planen festgelegt.

Unterweisung

Der Unternehmer hat daftir zu sorgen, dass die Versicherten, welche mit
Fraswerkzeugen umgehen, regelmaldig, mindestens jedoch einmal jahrlich,
Uber die Bedeutung der Kennzeichnung von Fraswerkzeugen und deren be-
stimmungsgemale Verwendung unterwiesen werden.

Instandhaltung

Der Unternehmer hat dafuir zu sorgen, dass fir die Instandhaltung von Ma-
schinen nur Ersatzteile verwendet werden, die in Werkstoff und Gestaltung
den Originalteilen entsprechen.

Betreiben von Maschinen

Vor dem Verlassen des Bedienungsplatzes hat die Bedienungsperson die
Maschine auszuschalten. Dies gilt nicht fir automatisch arbeitende Maschi-
nen.

Vor dem Beseitigen von Stérungen oder bei Wartungs- und Reinigungsar-
beiten sind die Maschinen auszuschalten, deren Stillstand abzuwarten und
gegen unbefugtes Einschalten zu sichern. Dies gilt nicht fur Wartungsarbei-
ten, die nur bei laufender Maschine ausgefuhrt werden kénnen.

Zu dem Beseitigen von Stérungen gehort auch das Entfernen einge-
klemmter Splitter
oder anderer Werkstickteile.

Lose Splitter, Spane und ahnliche Werkstoffteile dirfen aus der Nahe sich
bewegender Werkzeuge nicht mit der Hand entfernt werden.

Werkstickfuhrung

Werkstiicke missen bei der Bearbeitung sicher aufliegen und gefiihrt werden
oder fest eingespannt sein.
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Eine sichere Werkstuckfuhrung wird z.B. erreicht, wenn

— bei der Bearbeitung langer Werkstticke deren Enden durch Aufla-
gebocke, Verlangerungstische oder dergleichen unterstiitzt wer-
den,

— bei der Bearbeitung kurzer oder schmaler Werkstticke Zufthr-
oder Einspannvorrichtungen, Schiebesttcke oder andere geeig-
nete Hilfsmittel verwendet werden,

— bei der Bearbeitung von zum Rollen oder Kippen neigenden
Werkstiicken, z.B. Rundhélzern, Scheiten, Knuppeln, Stangen,
die vorgesehenen maschinellen Haltevorrichtungen oder andere
geeignete Hilfsmittel, z.B. prismatische Unterlagen, Kellstiitzen,
verwendet werden.

Werden Werkstuicke im Gleichlauf bearbeitet, miissen Einrichtungen ver-
wendet werden, die Personen gegen abfliegende Werkstiicke oder Werk-
stuckteile schitzen.

Dies wir z.B. erreicht, wenn eine Prallwand verwendet wird und die
bearbeiteten Werkstticke selbsttatig abgefiihrt werden.

Werkzeugsicherung

Werkzeuge und Werkzeugtrager sind so aufzuspannen, dass sie sich wah-
rend des Betriebes nicht [6sen kdénnen.

An Maschinen mit Bremseinrichtungen ist darauf zu achten, dass
sich die Werkzeuge inshesondere beim Bremsvorgang nicht ldsen
konnen. Geeignete Gegenmal3nahmen sind z.B. formschlissig be-
festigte Werkzeuge oder formschliissige Spannelemente, wie
Spannflansche oder Spannringe zwischen Werkzeug und Spann-
multter.

Werden an einer Maschine mehrere Werkzeuge gleichzeitig angetrieben,
missen die nicht benutzten Werkzeuge gegen Berlhren gesichert sein.

Vertikalgatter (Klass.-Nr. 12.114)

Arbeiten am Vertikalgatter bei Stillstand und mit hochgestelltem Sagerahmen
durfen nur ausgeftihrt werden, wenn der Sagerahmen durch die dafir vorge-
sehene Einrichtung formschliussig gegen Herabsinken gesichert ist.

Bei Arbeiten am Vertikalgatter im Untergeschoss muss der Antrieb gegen
Ingangsetzen gesichert sein.

Hochgestellte Druckwalzen sind gegen Herabfallen zu sichern.

Zum Schneiden kurzer Stamme mussen Einrichtungen bereitgestellt und be-
nutzt werden, die ein Hochschlagen der Stamme verhindern.
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3.8
3.8.1

3.8.2

3.9
3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

Bandsagemaschinen (Klass.-Nr. 12.121)

An Blockbandsagemaschinen ist ein Bereich im Umkreis von 1200 mm vom
schneidenden Teil (Schneidbereich) des Sageblattes als Gefahrbereich zu
kennzeichnen.

Wird bei Blockbandsagemaschinen der Gefahrbereich des laufenden Sage-
blattes betreten, muss das Sageblatt vorher verdeckt werden.

Kreissdgemaschinen (Klass.-Nr. 12.13)

Der Spaltkeil ist in seiner Grol3e und Dicke entsprechend dem vorgesehenen
Sageblatt auszuwahlen. Er ist so einzustellen, dass sein Abstand vom Um-
fang des Sageblattes innerhalb der Schnitth6he nicht mehr als 10 mm be-
tragt.

Eine am Spaltkeil befestigte obere Verdeckung darf nur dann entfernt wer-
den, wenn das Séageblatt beim Schneiden (Falzen, Nuten) verdeckt bleibt.
Die Verdeckung ist nach Beendigung dieser Arbeiten wieder anzubringen.

Eine nicht am Spaltkeil befestigte Schutzhaube muss so eingestellt werden,
dass der Zahnkranz bis auf den fir die Werkstlickbearbeitung erforderlichen
Teil verdeckt ist.

Bei Arbeiten an Kreissagemaschinen mit schraggestelltem Maschinentisch
muss der Parallelanschlag auf der nach unten geneigten Seite des Tisches
verwendet werden.

Es ist dafur zu sorgen, dass kleine abgeschnittene Stiicke nicht vom Zahn-
kranz des Sageblattes erfasst und weggeschleudert werden kénnen.

Kleine abgeschnittene Stiicke sollen vom aufsteigenden Teil des
Ségeblattes z.B. durch einen Abweiskeil abgeleitet werden.

Bei Einsetzarbeiten sind anstelle des Spaltkeiles Einrichtungen zu verwen-
den, die ein Zuriickschlagen des Werkstlckes verhindern. Der Spaltkeil ist
nach Beendigung dieser Arbeiten wieder anzubringen.

Als Einrichtung, die ein Zuriickschlagen eines Werksttickes verhin-
dert, gilt z.B. ein Anschlag quer zur Schneidrichtung.

Zum Zufuihren der Werksticke ist ein Schiebestock zu benutzen, wenn der
Abstand zwischen Parallelanschlag und Sageblatt weniger als 120 mm be-
tragt.

Bei Verwendung eines Vorschubapparates ist als Ruckschlagsicherung min-
destens der Spaltkeil zu benutzen.
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Einblatt-Besdumkreissdgemaschinen mit Plattenbandvorschub
(Klass.-Nr. 12.131.351)

Die Sicherung gegen Ruckschlage von Werkstiicken darf nicht unwirksam
gemacht werden.

Die Sicherung gegen Herausfliegen von Splittern oder Werkstickteilen darf
nicht unwirksam gemacht werden.

Greifer oder Glieder von Rickschlagsicherungen oder Splitterfangeinrichtun-
gen sind leicht beweglich und scharfkantig zu halten.

Baustellenkreissdgemaschinen (Klass.-Nr. 12.131.373)

Der Spaltkeil ist in seiner Grol3e und Dicke entsprechend dem vorgesehenen
Sageblatt auszuwahlen. Er ist so einzustellen, dass sein Abstand vom Um-
fang des Sageblattes innerhalb der Schnitth6he nicht mehr als 10 mm be-
tragt.

Eine am Spaltkeil befestigte obere Verdeckung darf nur dann entfernt wer-
den, wenn das S&ageblatt beim Schneiden (Falzen, Nuten) verdeckt bleibt.
Die Verdeckung ist nach Beendigung dieser Arbeiten wieder anzubringen.

Eine nicht am Spaltkeil befestigte Schutzhaube muss so eingestellt werden,
dass der Zahnkranz bis auf den flr die Werkstlickbearbeitung erforderlichen
Teil verdeckt ist.

Es ist dafur zu sorgen, dass kleine abgeschnittene Stiicke nicht vom Zahn-
kranz des Sageblattes erfasst und weggeschleudert werden kénnen.

Kleine abgeschnittene Stiicke sollen vom aufsteigenden Teil des
Ségeblattes z.B. durch einen Abweiskeil abgeleitet werden.

Bei Einsetzarbeiten sind anstelle des Spaltkeiles Einrichtungen zu verwen-
den, die ein Zuriickschlagen des Werkstlckes verhindern. Der Spaltkeil ist
nach Beendigung dieser Arbeiten wieder anzubringen.

Als Einrichtung, die ein Zuriickschlagen eines Werksttickes verhin-
dert, gilt z.B. ein Anschlag quer zur Schneidrichtung.

Zum Zuftihren der Werksticke ist ein Schiebestock zu benutzen, wenn der
Abstand zwischen Parallelanschlag und Sageblatt weniger als 120 mm be-
tragt.

Fur die Herstellung von Holzkeilen ist die Keilschneideeinrichtung zu ver-
wenden.

Fur das Schneiden von Rundhdlzern sind Halte- oder Zufuhreinrichtungen zu
verwenden.

Halteeinrichtungen zum Schneiden von Rundhélzern sind z.B. Vorle-
gekeile und andere Einrichtungen, die ein Verdrehen und Verkanten
des Schneidgutes verhindern. Die diesbezuiglichen Hinweise in der
Betriebsanleitung sind zu beachten.
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3.12

3.12.1
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3.13
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3.13.2

3.14
3.14.1

3.14.2

3.15

3.15.1

3.15.2

3.16
3.16.1

3.16.2

Pendelkreissagemaschinen, Kappkreissagemaschinen und
Auslegerkreissagemaschinen
(Klass.-Nr. 12.131.111,12.131.112/113 und 12.131.122)

An Pendel- und Auslegerkreissdgemaschinen ist die Begrenzung des Aus-
schlages der Maschine so einzustellen, dass der Zahnkranz des Sageblattes
nicht tber den vorderen Tischrand hinausgefiihrt werden kann.

Pendel- und Auslegerkreissagemaschinen dirfen zum Langsschneiden nur
verwendet werden, wenn

— im Gegenlauf gearbeitet wird,

— zur Sicherung gegen Ruckschlage von Werkstiicken oder Werksttcktei-
len Spaltkeile oder gleichwertige Ruckschlagsicherungen benutzt wer-
den.

Abbundkreissdgemaschinen (Klass.-Nr. 12.131.129)

Bei Abbundarbeiten, bei denen das Sageaggregat um mehr als 45 Grad ge-
schwenkt wird, ist anstelle der Verkleidung des Sageblattes ein Sicherheits-
blgel zu verwenden.

Bei Abbundkreissdgemaschinen mit verfahrbarem Werksticktrager (Laufwa-
gen) ist vor der Durchfihrung des Schneidvorganges der Werkstiicktrager
festzustellen.

Bauholz- und Kantholzkreissdgemaschinen (Klass.-Nr. 12.132.32)

Die Verstellung der Schnittbreite darf nur vorgenommen werden, wenn sich
kein Werkstiick in der Maschine befindet.

Die Ruckschlagsicherung darf nicht unwirksam gemacht werden. Greifer der
Ruckschlagsicherung sind leicht beweglich und scharfkantig zu halten.

Mehrblatt-Besdum- und Zuschneidekreissagemaschinen mit
Walzenvorschub (Klass.-Nr. 12.132.33)

Die Rickschlagsicherung darf nicht unwirksam gemacht werden. Greifer der
Ruckschlagsicherung sind leicht beweglich und scharfkantig zu halten.

Eine Ruckschlagsicherung mit Greifern ist so einzustellen, dass in der Ru-
helage der Abstand zwischen den Greiferschneiden und der Werkstickfih-
rungsflache 1 mm nicht Gbersteigt.

Abrichthobelmaschinen (Klass.-Nr. 12.211)

Beim Arbeiten an Abrichthobelmaschinen sind die nicht benutzten Teile der
Messerwelle vor und hinter dem Anschlag zu verdecken.

Fir Fugearbeiten oder zum Hobeln schmaler Werkstiicke sind Einrichtungen
fur eine sichere Werkstuckfuhrung, wie Flugeleisten, Schwingschutz, Hilfsan-
schlag, zu verwenden. Zum Hobeln von kurzen Werkstticken ist eine Zu-
fuhrlade zu verwenden.
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Die Forderung nach sicherer Werkstickfiihrung ist erfullt, wenn

— bei der Bearbeitung langer Werkstiicke deren Enden durch Aufla-
gebocke, Verlangerungstische oder dergleichen unterstiitzt wer-
den;

— bei der Bearbeitung kurzer oder schmaler Werkstiicke Zufluhr-
oder Einspannvorrichtungen, Schiebesttcke oder andere geeig-
nete Hilfsmittel verwendet werden;

— bei der Bearbeitung von zum Rollen oder Kippen neigenden
Werkstucken (z.B. Rundhdlzern, Scheiten, Kniippeln, Stangen) die
vorgesehenen maschinellen Haltevorrichtungen oder andere ge-
eignete Hilfsmittel (z.B. prismatische Unterlagen, Keilstltzen) ver-
wendet werden.

Bei der Durchfiihrung von Einsetzarbeiten sind Einrichtungen, die ein Zu-
rickschlagen des Werkstiickes verhindern, zu verwenden.

Dies wird z.B. erreicht, wenn eine Prallwand verwendet wird und die
bearbeiteten Werkstiicke selbsttatig abgefihrt werden.

Tischfrasmaschinen (Klass.-Nr. 12.31)

Das Einstellen der Schnitthéhe und —tiefe ist bei stillgesetzten Werkzeugen
vorzunehmen. Hierfur sind geeignete Messeinrichtungen, wie Messuhr oder
Einstell-Lehre, zu benutzen.

Bei Frasarbeiten auf Tischfrasmaschinen sind die Einrichtungen, die das
Werkzeug bis auf die Schneidstelle verdecken, zu benutzen.

Bei Frasarbeiten auf TischfrAsmaschinen sind die Einrichtungen, die eine
sichere FUhrung des Werkstiickes gewahrleisten, zu benutzen. Anschlag-
halften sind so nahe zusammenzuschieben, wie es der Arbeitsgang zulésst.
Bei der Bearbeitung kurzer Werkstticke ist die Offnung zwischen den An-
schlaghalften so zu tGberbricken, dass eine durchgehende Fuhrung gewahr-
leistet ist.

Bei Frasarbeiten auf TischfrAsmaschinen, bei denen Werkstuckrickschlage
auftreten kdnnen, sind die Einrichtungen zur Vermeidung von Werkstlick-
rickschlagen zu benutzen.

An Tischfrasmaschinen ist die Durchtrittéffnung zwischen Werkzeug und
Frastisch durch die Verwendung von Einlegeringen oder gleichwertigen Ein-
richtungen so eng wie mdglich zu halten.

Auf Tischfrasmaschinen dirfen nur Fraswerkzeuge betrieben werden, die mit
der Aufschrift ,HANDVORSCHUB*" oder einem BG-TEST-Zeichen gekenn-
zeichnet sind. Werkzeuge ohne diese Kennzeichnung sind vom Unternehmer
der Benutzung auf Tischfr@smaschinen zu entziehen.

Handvorschub siehe Abschnitt 2 Nr. 3.

Abweichend von Abschnitt 3.17.6 durfen auf Tischfrasmaschinen Fraswerk-
zeuge zur Herstellung von Minizinken und &hnlichen Profilen, die mit der
Aufschrift ,MECH. VORSCHUB" gekennzeichnet sind, unter Verwendung
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einer Vorschubeinrichtung betrieben werden, wenn auf dem Werkzeug vom
Hersteller zusatzlich der Rickschlag-verhaltniswert ,Vr/Vs < 0,5 deutlich er-
kennbar und dauerhaft angegeben ist.

Mechanischer Vorschub siehe Abschnitt 2 Nr. 4.

Als Vorschubeinrichtung kann z.B. ein Schiebeschlitten oder ein
Schiebetisch verwendet werden.

Ruckschlagverhaltniswert Vr/Vs siehe Anlage 5 der ,,Grundséatze fur
die Prufung der Arbeitssicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen-
Werkzeugen®; zu beziehen bei der Holz-Berufsgenossenschatft,

Am Knie 6, 81241 Minchen.

3.17.8 Auf Tischfrasmaschinen miussen Fraswerkzeuge fur Handvorschub, auf
denen das Herstellungsjahr nicht und statt des Drehzahlbereiches nur die
hdchstzulassige Drehzahl angegeben ist, mit einer Mindestschnittgeschwin-
digkeit von 40 m/s betrieben werden. Die Mindestschnittgeschwindigkeit darf
unterschritten werden, wenn

— sonst die hochstzulassige Drehzahl des Werkzeuges Uberschritten wiir-
de,

— es arbeitstechnisch erforderlich ist
oder
— es maschinentechnisch nicht moglich ist.

3.17.9 Auf Tischfrasmaschinen durfen Fraswerkzeuge, soweit dies maschinen- oder
arbeitstechnisch mdglich ist, nur innerhalb des auf den Werkzeugen angege-
benen Drehzahlbereichs betrieben werden. Dabei darf die héchstzulassige
Drehzahl des Werkzeuges nicht tberschritten werden.

Optimaler Drehzahlbereich fir Fraswerkzeuge auf Tischfrasmaschi-
nen siehe Schaubild in Anhang 1.

3.17.10 Auf Tischfrasmaschinen durfen Kreisséageblatter bei Handvorschub nur ver-
wendet werden, wenn

— es arbeitstechnisch unerlasslich ist
oder

— ein fir Handvorschub geeignetes Fraswerkzeug nicht im Handel erhalt-
lich ist.

Arbeiten, bei denen die Verwendung von Kreissageblattern unerlass-
lich sein kann, sind z.B.:

— das Schneiden von Glasleisten bei der Fensterherstellung,
— das Aufteilen von Hohlkdrpern, z.B. Kofferrahmen,
— das Bearbeiten von Formteilen.
3.17.11 Fraserdorne mit Oberlagerzapfen durfen nur mit Oberlager benutzt werden.

3.17.12 Fraserdorne durfen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn Werkzeuge oder
Zwischenringe fest aufgespannt sind.
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Kettenstemmmaschinen (Kettenfrasen) (Klass.-Nr. 12.52)

An Kettenstemmmaschinen sind die Schutzstangen oder die Schutzhaube
bis auf das Werksttick herabzustellen.

Vor dem Wechsel der Fraskette ist die Kettenstemmmaschine vom elektri-
schen Netz zu trennen.

Drehmaschinen (Klass.-Nr. 12.6)

Die Werkzeugauflagen sind so dicht wie mdglich an das Werksttick heranzu-
stellen.

Bei Dreharbeiten an zusammengesetzten Werksticken oder Werkstlcken
aus Holz darf die Umfangsgeschwindigkeit des Werkstlckes héchstens
30 m/s betragen.

Schleifmaschinen (Klass.-Nr. 12.7)

Werkstiuckauflagen sind so dicht wie moéglich an das Schleifwerkzeug heran-
zurucken.

Schleifstaub ist abzusaugen; dabei sind die zum Beseitigen des anfallenden
Staubes erforderlichen Einrichtungen zu benutzen.

Handmaschinen (Klass.-Nr. 61)

Handmaschinen mussen stillgesetzt werden, bevor sie aus der Hand gelegt
werden.

Vor dem Wechsel des Arbeitsplatzes sind die Werkzeuge von Handmaschi-
nen stillzusetzen.

Handmaschinen sind vor dem Werkzeugwechsel und bei Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten von der Antriebsenergie zu trennen.

Handkettensdgemaschinen (Klass.-Nr. 61.212.2)

Vor Inbetriebnahme von Handkettensdgemaschinen ist zu prufen, ob die
Sagekette ausreichend gespannt ist.

Handkettensagemaschinen mit Verbrennungsmotor sind beim Anwerfen
sicher abzustltzen und festzuhalten. Dabei durfen Kettenschiene und Sage-
kette keine Berihrung mit anderen Gegenstéanden haben.

Beim Anwerfen der Handkettensagemaschine sind insbesondere das
Gewicht und die Konstruktion der Maschine sowie die Bodenverhalt-
nisse zu beachten.

Beim Entasten mit Handkettensdgemaschinen ist die Maschine moglichst
abzustitzen. Nur wenn die Arbeitsweise es erfordert, darf im Umlenkbereich
der Sagekette an der Spitze der Fihrungskette gesagt werden.

Als Arbeitsweisen, die ein Sdgen im Umlenkbereich der Sagekette
an der Spitze der Fuhrungsschiene erfordern, gelten z.B. Stech-
schnitte bei unter Spannung stehenden Baumen oder Asten.
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3.22.4

3.225

3.23
3.23.1

3.23.2

3.24

3.25

3.26

3.27
3.27.1

3.27.2

3.27.3

3.27.4

3.28

Bei Verwendung von Zwei-Mann-Handkettensdgemaschinen fur Ablang-
schnitte muss die Hilfsperson seitwarts neben dem Handgriff stehen. Zum
Schneiden ist die Maschine so anzusetzen, dass diese nicht nach vorn geris-
sen werden kann.

Falls es die Arbeitsweise erfordert, muss der Krallenanschlag verwendet
werden.

Als Arbeitsweisen, die eine Verwendung des Krallenanschlages er-
forderlich machen, gelten z.B. Féllen und Einschneiden.

Handkreissdgemaschinen (Klass.-Nr. 61.213.1)

Der Spaltkeil ist so einzustellen, dass sein Abstand innerhalb der Schnitttiefe
nicht mehr als 5 mm vom Zahnkranz entfernt ist.

Das Sageblatt darf erst beim Ansetzen zum Schneiden freigegeben werden.

Einhalten der héchstzulassigen Drehzahl

Die auf Werkzeugen angegebene hdchstzulassige Drehzahl darf nicht tber-
schritten werden.

Einhalten des Mindesteinspannbereichs von Hobelmessern

Der fur nachschleifbare Hobelmesser angegebene Mindesteinspannbereich
muss eingehalten werden.

Verwendung von HSS-Kreissageblattern

Kreissageblatter aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl (HSS-Sageblatter)
durfen auf Kreissagemaschinen nur verwendet werden, wenn die Maschinen
hierfir ausgerustet sind.

Behandeln von Kreissageblattern

Rissige oder formveranderte Kreissageblatter durfen nicht verwendet werden
und sind vom Unternehmer der weiteren Benutzung zu entziehen.

Das Loten oder Schweil3en gerissener Kreissageblatter und das Einloten von
Tragkorpersticken mit Hartmetallzahnen ist nicht zulassig.

Kreissageblatter dirfen nach dem Ausschalten des Antriebes nicht durch
seitliches Gegendriicken gebremst werden.

Verbundkreissageblatter, bei denen die Resthdhe oder -dicke der aufgeltte-
ten Schneidplatten weniger als 1 mm betragt, sind vom Unternehmer der Be-
nutzung zu entziehen.

Mehrseitig profilierte Messer

Die Verwendung mehrseitig profilierter Messer ist verboten. Dies gilt nicht fur
Wendeplatten.
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Befestigen der Werkzeuge und Werkzeugteile

Werkzeuge und Werkzeugtrager sind so aufzuspannen, dass sie sich beim
Betreiben nicht I6sen kdnnen.

Befestigungsschrauben und -muttern an Werkzeugen und Werkzeugtragern
durfen nur mit den zugehérigen Schlisseln festgezogen werden. Das Ver-
langern der Schlissel und das Benutzen von Schlagwerkzeugen zum Fest-
ziehen sind verboten.

Bei sachgeméaRer Verwendung der zugehorigen Schliissel wird das
vom Hersteller vorgegebene Anzugsmoment eingehalten.

Die Auflageflachen der Messer und Tragkorper mussen beim Einspannen frei
von Verschmutzungen, Fett, Ol und Wasser sein.

Die Befestigungsschrauben der Messer sind in der Reihenfolge von der Mitte
nach auf3en anzuziehen, soweit nicht die Betriebsanleitung des Herstellers
andere Angaben enthalt.

Die Verwendung von losen Reduzierringen oder -btichsen zum Aufspannen
sich drehender Werkzeuge ist nicht zulassig. Dies gilt nicht fir Spann- oder
Reduzierblchsen mit Bund und in Kreissageblatter eingeklebte Reduzierrin-

ge.

Instandsetzen von Werkzeugen

Der Unternehmer darf zusammengesetzte Werkzeuge nur von Sachkundigen
instandsetzen lassen.

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und
Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Werkzeug-
instandsetzung hat und mit den einschléagigen staatlichen Arbeits-
schutzvorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften und allgemein aner-
kannten Regeln der Technik soweit vertraut ist, dass er den arbeits-
sicheren Zustand der Werkzeuge beurteilen kann.

Der Unternehmer darf zusammengesetzte Werkzeuge nur mit Ersatzteilen
und -messern instandsetzen lassen, die in Werkstoff und technischer Ausfuh-
rung den Originalteilen entsprechen.

Zu ,technischer Ausfuhrung“ gehdort auch die Einhaltung der Mal3
toleranzen, die ein sicheres Einspannen der Werkzeugschneidteile
gewahrleistet.

Eine Vollbestlckung von Fraswerkzeugen in Verbundausfihrung mit Prifzei-
chen darf der Unternehmer nur vom Hersteller vornehmen lassen.

Bei Werkzeugen in Verbundausfihrung (Verbundwerkzeuge) sind
die Schneidteile mit ihrem Tragkorper durch Stoffhaftung, z.B. durch
Schweil3en, Loten, Kleben fest verbunden.

Bei einer Vollbestiickung werden samtliche Schneidteile und gege-
benenfalls Abweisplatten ersetzt.
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3.30.4 Eine Teilbestiickung von Fraswerkzeugen in Verbundausfiuihrung mit Prifzei-
chen sowie Voll- und Teilbestickungen von Verbundwerkzeugen ohne Pruf-
zeichen darf der Unternehmer nur von Sachkundigen vornehmen lassen.

Bei einer Teilbestiickung werden einzelne Schneidteile und gegebe-
nenfalls Abweisplatten ersetzt.
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Anhang 1

Optimaler Drehzahlhereich fiir Fraswerkzeuge auf Tischfrasmaschinen
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Anhang 2

Normen und BG-Informationen

1. EN-Normen
(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH,

EN 859:

EN 860:1997

EN 861:1997

EN 1807:

EN 1870-1:

EN 1870-2:

EN 1870-3:

EN 1870-4:

EN 1870-5:

EN 1870-6:

EN 1870-7:

EN 1870-8:

Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin
Telefon (0 30) 26 01-22 60
Telefax (0 30) 26 01 12 31)

1997, Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Abrichthobel-
maschinen mit Handvorschub,

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Dickenhobelmaschinen
fur einseitige Bearbeitung,

Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kombinierte Abricht-
und Dickenhobelmaschine,

1999-08; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Bandsage-
maschinen,

1999-06; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreisséage-
maschinen; Teil 1: Tischkreissagemaschinen (mit und ohne Schiebe-
tisch) und Formatkreissagemaschinen,

1999-06; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 2: Horizontale Plattenkreissagemaschinen mit
Druckbalken und Vertikalplattenkreissagemaschinen,

2001-10; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 3: Von oben schneidende Kappsagemaschinen und
kombinierte Kapp- und Tischkreissdgemaschinen,

2001-03; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 4: Ein- und Mehrblattkreissagemaschinen fur Langs-
schnitt mit Handbeschickung und/oder Handentnahme,

2002-04; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 5: Kombinierte Tischkreissdgemaschinen/von unten
schneidende Kappsagemaschinen,

2002-04; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 6: Brennholzkreissagemaschinen/kombinierte
Brennholz- und Tischkreissagemaschinen mit Handbeschickung
und/oder Handentnahme,

2002-01; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 7: Einblattstammkreissdgemaschinen mit mechani-
schem Tischvorschub und Handbeschickung und/oder Handentnah-
me,

2001-10; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissagema-
schinen; Teil 8: Einblattbesdum- und Leistenkreissagemaschinen mit
kraftbetatigtem Sageaggregat und Handbeschickung und/oder Hand-
entnahme,
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EN 1870-9: 2000-06; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissagema-
schinen; Teil 9: Doppelgehrungskreissagemaschinen mité mechani-
schem Vorschub und Handbeschickung und/oder Handentnahme,

EN 1870-10: 2003-11; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissdgema-
schinen; Teil 10: Von unten schneidende automatische und halbau-
tomatische Kappsagemaschinen mit einem Sageblatt (Untertisch-
kappkreissagemaschinen),

EN 1870-11: 2003-08; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 11: Halbautomatische und automatische waagrecht
schneidende Auslegerkreissagemaschinen mit einem Sageaggregat
(Radialsagen),

EN 1870-12: 2003-12; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 12: Pendelkreissdgemaschinen,

prEN 1870-15: 2000-08; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 15: Mehrfachablangkreissdgemaschinen mit mecha-
nischem Vorschub fiir das Werkstiick und Handbeschickung
und/oder Handentnahme,

prEN 1870-15: 2002-03; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kreissage-
maschinen; Teil 16: Klinkschnittkreissdgemaschinen,

EN 848-1: 1998; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Frasmaschinen
fur einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug; Teil 1: Einspin-
delige senkrechte Tischfrasmaschinen,

EN 848-2: 1998; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Frasmaschinen
fur einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug; Teil 2: Einspin-
delige Oberfrasmaschinen mit Handvorschub/mechanischem Vor-
schub,

EN 848-3: 1999-09; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Frasmaschi-
nen fUr einseitige Bearbeitung mit drehendem Werkzeug; Teil 3:
NC-Bohr- und Frasmaschinen,

EN 940: 1997; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Kombinierte
Holzbearbeitungsmaschinen,

EN 1218-1: 1999-08; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Zapfen-
schneid- und Schlitzmaschinen; Teil 1: Einseitige Zapfenschneid-
und Schlitzmaschinen mit Schiebetisch,

prEN 1218-2: 2003-12; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Zapfen-
schneid- und Schlitzmaschinen; Teil 2: Doppelseitige Zapfenschneid-
und Schlitzmaschinen und/oder Doppelendprofiler mit Kettenband-
vorschub,

EN 1218-3: 2001-10; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Zapfen-
schneid- und Schlitzmaschinen; Teil 3: Abbundmaschinen mit von
Hand bewegtem Schiebetisch,

prEN 1218-4: 2003-12; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Zapfen-
schneid- und Schlitzmaschinen; Teil 4: Kantenanleimmaschinen mit
Kettenbandvorschub,
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prEN 1218-5:

EN 847-1:

prEN 847-1:

EN 847-2:
prEN 847-3:
EN 12750:
preN 12779:
EN 609-1:

EN 609-2:
EN 61029-1:

EN 61029-2-1:

prEN 61029-2-2:

preEN 61029-2-3:

prEN 61029-2-4:

EN 61029-2-5:

preEN 61029-2-8:

EN 61029-2-9:

PreEN 61029-2.11:

2003-12; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Zapfen-
schneid- und Schlitzmaschinen; Teil 5: Einseitige Profiliermaschi-
nen mit festem Tisch und Vorschubrollen oder mit Kettenbandvor-
schub,

1997-05; Maschinenwerkzeuge fur Holzbearbeitung; Teil 1: Fras-
und Hobelwerkzeug, Kreissageblatter,

1997-05; Maschinenwerkzeuge fur Holzbearbeitung; Teil 2: Bohr-
werkzeuge und Schneidwerkzeuge; Wuchten von Messern und
Befestigungselementen,

2001-03; Maschinenwerkzeuge fur Holzbearbeitung; Teil 2: Anfor-
derungen fur den Schaft von Fraswerkzeugen,

2001-12; Maschinenwerkzeuge fiur Holzbearbeitung; Spannzeuge
Teil 3: Sicherheitstechnische Anforderungen,

2001-07; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen; Frasma-
schinen fur vierseitige Bearbeitung,

1997-03; Sicherheit von Holzbearbeitungsmaschinen — Absaug-
anlagen fir Holzstaub und —spéane, ortfest installiert; Sicherheits-
technische Anforderungen und Leistungen,

1999-03; Holzspaltmaschinen Teil 1: Keilspaltmaschinen,
1999-10; Holzspaltmaschinen Teil 2: Schraubenspaltmaschinen,

2000-02; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 1: Allgemeine Anforderungen,

2000-05; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-1: Besondere Anforderungen an Kreissagen,

1997-02; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-2: Besondere Anforderungen an Radialarmségen,

1997-03; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-3: Besondere Anforderungen an Hobel und Dicken-
hobel,

2001-05; Teil 2-4: Besondere Anforderungen an Tischschleif-
aschinen,

002-08; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-5: Besondere Anforderungen an Bandsagen,

2002-04; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-8: Besondere Anforderungen an TischfrAsmaschi-
nen,

2002-12; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-9: Besondere Anforderungen an Gehrungskappsa-
gen,

2001.12; Sicherheit transportabler motorbetriebener Elektrowerk-
zeuge; Teil 2-11: Besondere Anforderungen fur kombinierte Tisch-
und Gehrungssagen.
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2. Berufsgenossenschaftliche Informationen

Bezugsquelle: zustandige Berufsgenossenschaft
oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Stral3e 449, 50939 Kdln,
Telefax (02 21) 94 37 36 03,
e-mail: verkauf@heymanns.com)

BG-Information: ,Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz — Schreinerei-
en/Tischlereien“ (BGI 725),

BG-Information: ,Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz — Mébelindustrie®
(BGI 726),

BG-Information: ,Holzstaub — Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beim Erfas-
sen, Absaugen und Lagern (BGI 739)".

Bezugsquelle: Holz-Berufsgenossenschaft,
Am Knie 8, 81241 Minchen.

BG-Information: Holzbearbeitungsmaschinen - Handhabung und sicheres Arbeiten.

Seite 21



	Inhaltsverzeichnis
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Maßnahmen zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit bei der Arbeit
	3.1 Beschäftigungsbeschränkung
	3.2 Unterweisung
	3.3 Instandhaltung
	3.4 Betreiben von Maschinen
	3.5 Werkstückführung
	3.6 Werkzeugsicherung
	3.7 Vertikalgatter (Klass.-Nr. 12.114)
	3.8 Bandsägemaschinen (Klass.-Nr. 12.121)
	3.9 Kreissägemaschinen (Klass.-Nr. 12.13)
	3.10 Einblatt-Besäumkreissägemaschinen mit Plattenbandvorschub (Klass.-Nr. 12.131.351)
	3.11 Baustellenkreissägemaschinen (Klass.-Nr. 12.131.373)
	3.12 Pendelkreissägemaschinen, Kappkreissägemaschinen und Auslegerkreissägemaschinen (Klass.-Nr. 12.131.111,12.131.112/113 und 12.131.122)
	3.13 Abbundkreissägemaschinen (Klass.-Nr. 12.131.129)
	3.14 Bauholz- und Kantholzkreissägemaschinen (Klass.-Nr. 12.132.32)
	3.15 Mehrblatt-Besäum- und Zuschneidekreissägemaschinen mit Walzenvorschub (Klass.-Nr. 12.132.33)
	3.16 Abrichthobelmaschinen (Klass.-Nr. 12.211)
	3.17 Tischfräsmaschinen (Klass.-Nr. 12.31)
	3.18 Kettenstemmmaschinen (Kettenfräsen) (Klass.-Nr. 12.52)
	3.19 Drehmaschinen (Klass.-Nr. 12.6)
	3.20 Schleifmaschinen (Klass.-Nr. 12.7)
	3.21 Handmaschinen (Klass.-Nr. 61)
	3.22 Handkettensägemaschinen (Klass.-Nr. 61.212.2)
	3.23 Handkreissägemaschinen (Klass.-Nr. 61.213.1)
	3.24 Einhalten der höchstzulässigen Drehzahl
	3.25 Einhalten des Mindesteinspannbereichs von Hobelmessern
	3.26 Verwendung von HSS-Kreissägeblättern
	3.27 Behandeln von Kreissägeblättern
	3.28 Mehrseitig profilierte Messer
	3.29 Befestigen der Werkzeuge und Werkzeugteile
	3.30 Instandsetzen von Werkzeugen

	Anhang 1: Optimaler Drehzahlbereich für Fräswerkzeuge auf Tischfräsmaschinen
	Anhang 2: Normen und BG-Informationen

